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Zitat von Bolzbold

Zusätzlich ADO § 13 Abs. 4, der hier viel einschlägiger ist.

(4) Wenn der stundenplanmäßige Unterricht wegen Abwesenheit der zu
Unterrichtenden nicht erteilt werden kann (z.B. Abgangsklassen, Schulfahrten,
Exkursionen, Berufspraktika) oder durch Abschlussprüfungen (z.B. Abiturprüfung)
vorzeitig endet, sollen die nicht erteilten Unterrichtsstunden insbesondere für
Vertretungszwecke verwendet werden. Besondere dienstliche Belastungen sind im
Einzelfall zu berücksichtigen.

Das betrifft ja nur die Zeit nach Unterrichtsende der Q2. Das ist ja ohnehin unstrittig. Für mein
Szenario ist die von mir zitierte Verordnung m.E. bisher am aussagekräftigsten. Ich lasse mir
gerne aber präzisere Dokumente verlinken:)!
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https://www.lehrerforen.de/thread/61262-mehrarbeit-andere-regeln-f%C3%BCr-tz-
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